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In den kommenden sieben Tagen findet keine Gremiensitzung statt.

Musik für und mit Menschen mit Demenz

Am Montag, 10. November, laden Musikpädagogin Wiebke Reichardt und
das Netzwerk Demenz Waldkirch um 10 Uhr Menschen mit Demenz zum
gemeinsamen Singen und Musizieren in die Tagespflege Hilda, Hildastraße
27, ein. Es werden bekannte und geliebte Herbstlieder gesungen, kommuni-
kative Spiele mit einfachen Klanginstrumenten gemacht und sich im Sitztanz
zu altbekannten Melodien bewegt. Die Veranstaltungsräume sind barriere-
frei zu erreichen. Eine Anmeldung ist erforderlich bei: Juliane Hehn, julia-
ne.hehn@stadt-waldkirch.de, Tel. 07681 / 404 239.

Schließung des Bergfrieds auf der Kastelburg

Wie jedes Jahr wird der Bergfried auf der Kastelburg im Winter für Besuche-
rinnen und Besucher geschlossen. In der zweiten Novemberhälfte ist es so-
weit. Der Turm wird dann im Frühjahr zwischen Ostern und dem 2. Mai –
abhängig von der Witterung – wieder geöffnet.

Waldkirch feiert 25 Jahre Geschichtlicher Herbst und
ehrt Mitinitiator Hubert Bleyer

Seit 25 Jahren bringt der „Geschichtliche Herbst“ die Geschichte Waldkirchs
zum Leben. Was 2000 als Idee von Rudi Allgeier, Thomas Kern und Hubert
Bleyer begann, ist heute fester Bestandteil des kulturellen Kalenders. Nun
blickte dieVeranstaltungsreihe auf einVierteljahrhundert zurück. Im Gewöl-
bekeller des Elztalmuseums entführten beim „Best-of“ Ritter, Mägde und
Spielleute in vergangene Zeiten. Ein Höhepunkt des Abends war die Verlei-
hung der Silbernen Stadtrechtsmedaille an Hubert Bleyer. Oberbürgermeis-
ter Michael Schmieder würdigte sein jahrzehntelanges Engagement. „Hu-
bert Bleyer ist ein grandioser Netzwerker und Mitdenker, der es liebt Men-
schen miteinander inVerbindung zu bringen.“ Bleyer brachte unter anderem
den Singenden Weihnachtsbaum nach Waldkirch. Er engagiert sich für die
Orgelwelt, den Weinbau und die Fechter.

25 Jahre Geschichtlicher Herbst: Programm der
Kalenderwoche 46

Seit 25 Jahren lädt der „Geschichtliche Herbst“ dazu ein, die Geschichte
Waldkirchs aus neuen Perspektiven zu entdecken. Auch im Jubiläumsjahr
bietet die Veranstaltungsreihe ein abwechslungsreiches Programm – mit Vor-
trägen, Führungen und Mitmachangeboten für alle Altersgruppen. In der Ka-
lenderwoche 46 stehen folgende Veranstaltungen auf dem Programm: Vor-
trag „Jagd – früher und heute“, Donnerstag, 13. November, und Weihnachts-
markt im Elztalmuseum, Donnerstag, 13. November, bis Sonntag, 16. Novem-
ber. Weitere Infos: www.stadtarchiv-waldkirch.de

Johanna von Wild liest aus „Zauberwelt der Edelsteine“
in der Mediathek

Bei stürmischem Wind und Regenschauern hatte das Team der Waldkir-
cher Mediathek und die Buchhandlung Augustiniok alles für die Lesung
mitAutorin Johannavon Wildvorbereitet. Für die Dekoration sorgte Bernd
Wintermantel. PassendzumRomanthemabrachteerEdelsteinemit. „Zau-
berwelt der Edelsteine“, ein historischer Roman, spielt im Waldkirch des
16. Jahrhunderts. Emilia Winterhalter ist verliebt in den Steinschleifer-
LehrlingEliasRombach.Doch ihreFamiliewill, dass siePaulGabler –eben-
falls ein Steinschleifer – heiraten soll. Als Elias davon erfährt, verlässt er
Waldkirch und geht auf Walz. Jahre später begegnen sich die beiden zufäl-
lig auf dem Freiburger Wochenmarkt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer
lauschten gespannt den Erzählungen der Autorin, die sie direkt in das neu-
zeitliche Waldkirch eintauchen ließen. Nach der Lesung beantwortete Jo-
hanna von Wild Fragen zum Roman, während Bernd Wintermantel span-
nende Einblicke in die Geschichte der Edelsteinschleiferei gab. „Zauber-
welt der Edelsteine“ und weitere Romane von Johanna von Wild gibt es in
der Mediathek zum Ausleihen.
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Fortsetzung Amtsblatt auf Seite 4

Sitzungen der Gremien

Veranstaltungen, Angebote und 
Informationen der Stadt Waldkirch

Öffentliche Bekanntmachungen

Stadt Waldkirch
Große Kreisstadt

Benutzungsordnung 
der Mediathek Waldkirch vom 01.01.2026

§ 1 Allgemeines
Die Mediathek Waldkirch ist eine öffentliche, kulturelle Einrichtung der 
Stadt Waldkirch. Die Trägerschaft liegt bei der Stadt Waldkirch.

§ 2 Benutzung
1.	� Die Mediathek Waldkirch steht jedermann zur Benutzung offen. 
2.	� Den Anordnungen des Mediathekspersonals ist Folge zu leisten. Dem 

Personal steht das Hausrecht zu. 
3.	� Bei schweren oder wiederholten Verstößen gegen die Benutzungsord-

nung kann der Benutzer/die Benutzerin ganz oder zeitweise von der 
Benutzung ausgeschlossen werden. Der Ausweis ist in diesem Fall zurück-
zugeben. Alle aus dem Benutzungsverhältnis entstandenen Verpflichtun-
gen des Benutzers/der Benutzerin bleiben bestehen.

§ 3 Anmeldung/ Ausweis
1.	� Für die Ausleihe von Medien ist ein gültiger Mediatheksausweis erforder-

lich.
2.	� Der Benutzer/die Benutzerin meldet sich unter Vorlage eines amtlichen 

Lichtbildausweises (z.B. Personalausweis) an. Ist daraus die Anschrift nicht 
ersichtlich (z.B. Reisepass), ist ein amtlicher Adressnachweis vorzulegen.

3.	� Der Benutzer/die Benutzerin erkennt bei Anmeldung die Benutzungsord-
nung durch Unterschrift an und gibt die Zustimmung zur elektronischen 
Speicherung für interne Zwecke unter Beachtung der geltenden gesetz-
lichen Datenschutzbestimmungen. Bei Kindern unter 16 Jahren ist die 
schriftliche Einwilligung von einem Erziehungsberechtigten vorzulegen.

4.	� Der Benutzer/die Benutzerin erhält einen Mediatheksausweis, der bei je-
der Entleihung vorzulegen ist.

5.	� Der Verlust des Ausweises sowie Namens- und Adressänderungen sind 
der Mediathek unverzüglich mitzuteilen. Bei Verlust des Ausweises hat 
der Benutzer/die Benutzerin eine Gebühr gemäß der Entgeltordnung zu 
entrichten. Bis zur Verlustmeldung haftet der Benutzer/die Benutzerin 
für den dadurch evtl. entstandenen Schaden, auch wenn er durch Dritte 
verursacht wurde. 

§ 4 Ausleihe
1.	� Gegen Vorlage des Mediatheksausweises werden die Medien für eine 

festgesetzte Leihfrist ausgeliehen.
	 Die Leihfristen sind unterschiedlich:
	 Bücher 	 4 Wochen 
	 Zeitschriften	 2 Wochen 
	 Spiele/Konsolenspiele             	 2 Wochen 
	 CD /CD-ROM	 2 Wochen	  
	 Bibliothek der Dinge	 2 Wochen 
	 Tonie/KEKZ	 2 Wochen 
	 DVD                 	 1 Woche  
	� Eine Verlängerung ist auf Antrag vor Ablauf der Rückgabefrist möglich, 

sofern keine Vorbestellung vorliegt. 
2.	� Entliehene Medien sind innerhalb der festgelegten Frist zurückzugeben. 

Bei Fristüberschreitung wird eine Säumnisgebühr gemäß der Entgeltord-
nung erhoben, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Eine kostenpflichtige 
Mahnung kann zusätzlich erfolgen.

3.	� Wird ein Medium nicht zurückgegeben, erfolgt eine kostenpflichtige Ein-
ziehung oder die Berechnung des Neupreises. 

4.	 Die Weiterverleihung entliehener Medien ist unzulässig. 
5.	� Solange ein Benutzer/eine Benutzerin der Aufforderung zur Rückgabe 

nicht nachgekommen ist oder fällige Entgelte nicht bezahlt hat (bei 
Überschreitung der Entgeltgrenze), erhält er/sie keine weiteren Medien. 
Das Personal der Mediathek kann einzelne Medien zur Präsenznutzung 
von der Ausleihe ausschließen, die Anzahl der Medien beschränken oder 
für deren Ausleihe eine Altersbeschränkung anordnen.

§ 5 Aufenthalt in der Mediathek
1.	� Jeder Benutzer / jede Benutzerin hat sich so zu verhalten, dass andere 

nicht gestört werden und der Mediatheksbetrieb nicht beeinträchtigt 
wird.

2.	� Mitgebrachte Taschen sind im Eingangsbereich (Schließfächer) zu belassen.  
Für Wertsachen wird nicht gehaftet. 

3.	� Plakate und sonstige Informationsmaterialien dürfen nur mit Zustim-
mung des Personals in der Mediathek aufgehängt oder verteilt werden.

4.	� Tiere können in die Mediathek nicht mitgenommen werden (außer Be-
hindertenbegleithunde).

§ 6 Umgang mit Medien/ Haftung
1.	� Der Benutzer/die Benutzerin hat die entliehenen Medien sorgfältig zu 

behandeln. Vor der Ausleihe sind die Medien auf etwaige Mängel zu prü-
fen.

2.	� Für beschädigte oder verlorene Medien hat der Benutzer/die Benutzerin 
eine Bearbeitungspauschale gemäß der Entgeltregelung zu bezahlen. 

§ 7 Entgelte
Die Entgelte für die Benutzung der Mediathek sowie für besondere Leistun-
gen und Versäumnisentgelte werden nach den durch den Gemeinderat fest-
gesetzten Entgelten erhoben, die als Anlage angefügt sind.

§ 8 Internet-/Nutzung
1.	� Die Mediathek übernimmt keine Garantie dafür, dass der Internet-Zu-

gang zu jeder Zeit gewährleistet ist. Zudem übernimmt sie keinerlei Ver-
antwortung für den Inhalt und die Verfügbarkeit von Angeboten Dritter 
im Internet.

2.	� Jeder Nutzer/jede Nutzerin speichert Daten grundsätzlich auf eigene Ge-
fahr ab. Die Mediathek übernimmt keine Haftung für möglichen Miss-
brauch persönlicher Daten des Nutzers/der Nutzerin sowie für die unbe-
rechtigte Einsichtnahme, Nutzung, Vervielfältigung, Veränderung oder 
Löschung der Daten.

3.	� Der Nutzer/die Nutzerin verpflichtet sich, die gesetzlichen Regelungen 
des Straf- und Jugendschutzgesetzes zu beachten und an den EDV-Ar-
beitsplätzen und über das WLAN gesetzeswidrige Informationen weder 
zu nutzen noch zu verbreiten. Das Aufrufen rechtswidriger Inhalte (z.B. 
pornografische, rassistische oder gewaltverherrlichende Darstellungen) 
im Internet ist untersagt.

4.	� Der Nutzer/die Nutzerin verpflichtet sich bei Weitergabe seiner/ihrer Zu-
gangsberechtigungen an Dritte alle dadurch entstehenden Schadensko-
sten zu übernehmen.

5.	� Es ist nicht gestattet, an den PC-Arbeitsplätzen kostenpflichtige Inhalte 
aufzurufen oder zu nutzen. 

6.	� Die Mediathek haftet nicht für:
	 • �Folgen von Verletzungen des Urheberrechts durch Nutzer/Nutzerinnen 
	 • �Folgen von Vertragsverpflichtungen zwischen Nutzern/Nutzerinnen 

und Internetdienstleistern
	 • �Schäden, die einem/r Nutzer/in auf Grund von fehlerhaften Inhalten der 

von ihm benutzten Medien entstehen
	 • �Schäden, die einem/r Nutzer/in durch die Nutzung der Bibliotheksar-

beitsplätze und der dort angebotenen Medien an Dateien oder Me-
dienträgern entstehen

	 • �Schäden, die einem/r Nutzer/in durch Datenmissbrauch Dritter auf 
Grund des unzureichenden Datenschutzes im Internet entstehen.

7.	� Veränderungen an der System- und Netzwerkskonfiguration von Server 
und PC sind nicht gestattet. Bei Beschädigung behält sich die Mediathek 
Schadensersatzansprüche und rechtliche Schritte vor.

8.	� Bei Missbrauch, insbesondere bei der Verletzung geltender Rechtsvor-
schriften, kann die Mediathek Personen von der Nutzung der Internet-
Plätze ausschließen.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Benutzungsordnung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Waldkirch, den 22.10.2025

Michael Schmieder, Oberbürgermeister

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in Verbindung mit §§ 2, 13 und 14 des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Waldkirch am 
22.10.2025 folgende Satzung zur Aufhebung der Satzung über 
die Benutzung der Stadtbibliothek (Bibliotheksbenutzungssat-
zung) vom 24.05.2000 in der Fassung der 4.  Änderungssatzung 
vom 21.04.2010 erlassen:

§ 1 Aufhebung
Die Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek (Bibliotheks-
benutzungssatzung) vom 24.05.2000 in der Fassung der 4. Ände-
rungssatzung vom 21.04.2010 wird aufgehoben.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Waldkirch, den 22.10.2025

Michael Schmieder
Oberbürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvor-
schriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 
Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung gegenüber der Stadt Waldkirch geltend gemacht 
worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu 
werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später 
geltend machen, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind oder der Oberbürgermeister dem 
Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat oder vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbe-
hörde den Beschluss beanstandet oder eine dritte Person die 
Verletzung gerügt hat.

Stadt Waldkirch – Große Kreisstadt
SATZUNG

zur Aufhebung der Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek (Bibliotheksbenutzungssatzung) 
vom 24.05.2000 in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 21.04.2010
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Herzenssache im Bürgertreff: Stricken und Nähen
für Frühchen und Sternenkinder

Im Bürgertreff Kollnau wurde wieder fleißig gestrickt und genäht – und das für
einen guten Zweck. Mehr als 20 Frauen trafen sich zum gemeinsamen Krea-
tivnachmittag, um unter der fachkundigen Anleitung der Strickgruppe
„Schwarzwaldmaidle“ und Melanie Stoicov liebevoll gefertigte Kleidung und
Accessories für Frühgeborene und Sternenkinder herzustellen. Zahlreiche Ho-
sen,StramplerundMützenwurdenbereits seit demvergangenenKreativnach-
mittag zu Hause gefertigt und mitgebracht. Mehrere Tische füllten sich schließ-
lich mit den kleinen Kunstwerken. Dankbar und bewegt nahmen Sophia Im-
hof und Melanie Stoicov im Namen des Vereins „Kleine Sonnenstrahlen“ die
Spende entgegen. Der Verein gibt die handgefertigten Kleidungsstücke ehren-
amtlich und kostenlos an Eltern von Frühchen und Sternenkindern weiter.

Informationen zum Breitbandausbau

Im Rahmen des Bundesförderprogramms „Graue Flecken“ werden in Wald-
kirchAdressenausgebaut, diebisherkeinengigabitfähigen Internetanschluss
haben. Für die Eigentümerinnen und Eigentümer der förderfähigen Adressen
fallen dafür keine Kosten an. Ein Vertrag mit der Telekom muss auch nicht
abgeschlossenwerden.DieStadtWaldkirchempfiehlt allenHausbesitzenden
dringend dieses kostenlose Angebot wahrzunehmen – egal ob der Glasfaser-
anschluss genutzt wird oder nicht. Der Glasfaseranschluss steigert den Wert
des Objektes. Weitere Informationen zum Thema gibt es auf der Webseite der
Stadt Waldkirch: www.stadt-waldkirch.de unter „Wirtschaft“, „Wirtschafts-
förderung“, „Breitband“. Für Rückfragen steht Melanie Gehl-Moser zur Ver-
fügung: 07681 / 404 255 oder per E-Mail an gehl-moser@stadt-waldkirch.de.
Gefördert wird das Projekt durch das Bundesförderprogramm Breitband.

Kreativzeit für Menschen mit Demenz

Am Freitag, 7. November, findet von 10.30 bis 12 Uhr wieder ein kostenloser
Kreativkurs für Menschen mit Demenz in der Wohngemeinschaft St. Nikolai,
Bahnhofplatz 1, statt. Ein zweiter Kurs findet ebenfalls am Freitag, 7. Novem-
ber, von 14.30 bis 16 Uhr in der Kirchlichen Sozialstation St. Elisabeth, Kirch-
straße 16, statt. Der nächste Termin ist dann am Freitag, 14. November, 10.30
bis 12 Uhr in der Tagespflege Hilda, Hildastraße 27. Angeboten werden die
Kurse von Thomas Rösner, Dozent an der VHS Waldkirch, und dem Netz-
werk Demenz Waldkirch. Weitere Informationen und Anmeldung: VHS
Waldkirch, www.vhs-waldkirch.de oder Telefon: 07681 / 474149.

Landwirtschaftliche Flächen zu verpachten

Die Ortsverwaltung Buchholz hat zwei landwirtschaftliche Flächen (Acker-
bau) in der Unteren Bannweid (1,1 Hektar) und im Oberen Moosacker (1,5
Hektar) zum 1. Januar 2026 bzw. 1. April 2026 zu verpachten. Bewerbungen
bitte bis Samstag, 15. November, an die Ortsverwaltung Buchholz. E-Mail:
ortsvorsteher-buchholz@stadt-waldkirch.de, Telefon: 07681 / 9763.

Waldkircher Senioreneinrichtungen und Angebote öffnen
ihre Türen

Am Samstag, 22. November, öffnen von 9 bis 12 Uhr Einrichtungen für Se-
niorinnen und Senioren ihre Türen für die Öffentlichkeit. Die Kirchliche
Sozialstation St. Elisabeth (Kirchstraße 16) informiert über die Pflege zu
Hause, die Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz sowie die
Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz. Die Tagespflege Hilda (Hil-
dastraße 27) gibt Einblicke in denAblauf der Pflege. In derAWO Waldkirch
(Schlettstadtallee 9) stellen sich folgende Institutionen gemeinsam vor:
AWO Waldkirch e.V., 3sam Sozialmedizinische Pflegebetriebe gGmbH, So-
zialverband VdK Ortsverband Waldkirch, Sozialdienst Katholischer
Frauen Waldkirch e.V. (SkF), Pflegestützpunkt des Landratsamts Emmen-
dingen. Die Orte können im genannten Zeitraum selbstständig besichtig
werden. Alternativ wird eine kostenlose Rundfahrt mit abschließendem
Imbiss angeboten. Treffpunkt hierfür ist um 9 Uhr bei der Kirchlichen So-
zialstation St. Elisabeth. Die Fahrt und der Imbiss sind nur mit Anmeldung
möglich. Eine Busfahrt ist auch mit Rollstuhl oder Rollator möglich. Die
Plätze sind begrenzt.
Anmeldungen bis Montag, 17. November, an Juliane Hehn: 07681 / 404-239
oder juliane.hehn@stadt-waldkirch.de.

Herbstliche Lesung im Bürgertreff Kollnau

Am Sonntag, 9. November, findet im Bürgertreff Kollnau, Hildastraße 2a, um
15 Uhr eine Lesung zur Einstimmung in den Herbst statt. Petra Haude lädt zum
Zuhören, Entspannen oder Nachdenken ein. Was gelesen wird, bleibt eine
Überraschung.
Interessierte können gerne ohne Anmeldung vorbeikommen.

Wenn Geschichte und Weihnachten aufeinandertreffen:
Weihnachtsmarkt im Elztalmuseum

Ob Geschichte, Handwerkskunst, kulinarische Köstlichkeiten oder ein-
drucksvolle Musik: Der Indoor-Weihnachtsmarkt im Elztalmuseum sorgt auf
vier Etagen für weihnachtliche Stimmung. Von Donnerstag, 13. November,
bis Sonntag, 16. November, können Besucherinnen und Besucher in die
weihnachtlicheAtmosphäre im Museum eintauchen, passende Weihnachts-
geschenke kaufen und kulinarische Köstlichkeiten genießen – begleitet von
einem bunten Rahmenprogramm. Der Weihnachtsmarkt im Elztalmuseum
ist am Donnerstag, 13. November, von 18 bis 21 Uhr, am Freitag, 14. November,
von 13 bis 19 Uhr, am Samstag, 15. November, von 13 bis 19 Uhr und am Sonn-
tag, 16. November, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwach-
sene sechs Euro (Zwei-Tages-Karte: zehn Euro). Für Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre ist der Eintritt frei. Weitere Infos: www.elztalmuseum.de, „Ver-
anstaltungen“, „Weihnachtsmarkt“.

Geburtstage: Die Stadt Waldkirch gratuliert!

c Waldkirch (Kernstadt):Claudia IvonneElisabethRapp (80),Roswitha Ing-
rid Hippach (80), Trevor Phillips (90), Monika Maria Metz (75), Marianne Ga-
briele Hipp (75), Maria Franziska Schürholz (70), Hubert Adolf Dressel (70).
c Kollnau: Josef Johann Klinke (85), Dr. Wolfram Wette (85).
c Buchholz: Ute Anita Schwer (75).

Allgemeinverfügung zur Verschiebung der Sperrfrist
für Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff
auf Grünland, Dauergrünland und mehrjährigem
Feldfutterbau

Der Verbotszeitraum gemäß § 6 Abs. 8 Satz 1 Nr. 2 der Verordnung über die
Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und
Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis
beim Düngen (Düngeverordnung DüV) vom 26.05.2017 (BGBl. I S. 1305),
zuletzt geändert durch Artikel 97 des Gesetzes vom 10.08.2021 (BGBl. I
S.3436), wonach Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff (über
1,5 % in der Trockenmasse) auf Grünland und Dauergrünland in der Zeit
vom 1. November bis zumAblauf des 31. Januars nicht ausgebrachtwerden
dürfen,wird auf denZeitraumvom 15. November 2025 bis 14. Februar 2026
verschoben. Diese Verschiebung wird gemäß § 6 Abs. 10 Satz 1 DüV aus-
drücklich nur für Grünland, Dauergrünland und mehrjährigem Feldfutter-
bau genehmigt.
Die Allgemeinverfügung gilt nur für das Gebiet der Städte und Gemeinden
Biederbach, Elzach, Emmendingen, Freiamt, Gutach im Breisgau, Sexau,
Simonswald, Waldkirch und Winden im Elztal.
Den genauen Wortlaut der Allgemeinverfügung ist veröffentlicht unter
www.landkreis-emmendingen.de > Aktuelles > Allgemeinverfügungen

Kostenfreie Energie- und PV-Beratung: die Klimaschutz-
agentur des Landkreises Emmendingen ist online

Am 24. Oktober fiel der Startschuss für die neue Klimaschutzagentur TEAM
ENERGIE ZUKUNFT – eine kostenfreie Anlaufstelle für alle Fragen rund um
Energie- und Wärmewende im Landkreis Emmendingen.
Zu den Angebotsschwerpunkten gehören individuelle Erstberatungen für
Privatkundinnen und –kunden sowie Hilfestellung bei der Beantragung von
Fördermitteln. Mehr Infos und Buchung unter www.team-energie-zu-
kunft.de.

Halbseitige Sperrung der L 110 in Freiamt-Keppenbach
wegen Baumfällarbeiten

Im Bereich der Landstraße L 110 kommt es zwischen der Einfahrt Stein-
bruch Grafmüller und dem Freiämter Ortsteil Keppenbach-Container-
standort von Montag, 10. November, bis Freitag, 14. November, zu Behin-
derungen wegen Baumfällarbeiten im angrenzenden Privatwald. Jeweils
zwischen 8 und 17 Uhr wird der Abschnitt mittels Ampelregelung halbsei-
tig gesperrt. Während der Fällarbeiten ist auch mit kurzzeitigen Vollsper-
rungen von bis zu 20 Minuten zu rechnen. Die Fahrtzeiten der Linienbusse
werden nicht beeinträchtigt.

„MachIT!“ öffnet Tür in die IT-Branche

Die IT-Branche boomt – und sie sucht Talente mit ganz unterschiedlichen Hin-
tergründen. Wer Lust aufVeränderung hat, kann am Donnerstag, 20. Novem-
ber, von 10 bis 11.45 Uhr bei der Online-Veranstaltung „MachIT! – Deine Chan-
ce für den Quereinstieg in die IT“ erfahren, wie der berufliche Neustart in
der digitalen Welt gelingt. Teilnehmende erwartet ein spannendes Pro-
gramm mit Praxisgeschichten erfolgreicher Quereinsteiger und die Möglich-
keit, direkt mit renommierten Arbeitgebenden ins Gespräch zu kommen –
darunter: Bundesagentur für Arbeit | IT-Systemhaus, Bechtle AG, Bundes-
wehr | Karrierecenter BW, ITOMIG GmbH, SAP SE und Sybit GmbH. In zwei
interaktiven Breakout-Sessions geben die Unternehmen Einblicke in ihre Ar-
beitswelt und erklären, warum sie gezielt Talente mit unterschiedlichen be-
ruflichen Werdegängen suchen. Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Informa-
tionen undAnmeldung: https://www.she-transformsit.org/machit-i-novem-
ber-2025 oder https://eveeno.com/machit.

Eckwerte des Arbeitsmarkts im Geschäftsstellenbezirk
Emmendingen im Oktober

Die Arbeitslosigkeit hat sich von September auf Oktober um 147 auf 3.238
Personen verringert. Das waren 217 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die
Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Okto-
ber 3,2 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf drei Prozent. Dabei melde-
ten sich 875 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 50 weniger als vor einem
Jahr, und gleichzeitig beendeten 1.015 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+96).
Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 7.942 Arbeitslosmeldungen, die Verände-
rung zum Vorjahreszeitraum ist nur gering (–2); demgegenüber stehen 7.705
Abmeldungen von Arbeitslosen (+98). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im
Oktober um 19 Stellen auf 1.013
gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 56 Arbeitsstellen mehr.
Arbeitgeber meldeten im Oktober 223 neue Arbeitsstellen, 33 mehr als vor
einem Jahr. Seit Januar gingen 2.134 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 165.

Blutspende am 18. November in Waldkirch-Buchholz

Die Blutspende ist die einfachste Möglichkeit um Leben zu retten. Benötigt
wird für eine Blutspende lediglich etwa eine Stunde Zeit, davon dauert die
reine Blutentnahme nur knapp 15 Minuten. Im besten Fall hilft eine einzige
Blutspende gleich drei Menschen - denn aus ihr entstehen mehrere Blutprä-
parate. Ein kleiner Pieks, der viel bewirken kann. Im Aktionszeitraum vom
17. bis 28. November erhalten alle Spendenden, die gemeinsam mit
einer/einem neuen Erstspender/in Blut spenden, beide eine exklusive
Emailletasse im DRK-Design. Der nächste Termin für die Blutspende ist am
Dienstag, 18. November, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Festhalle Buchholz,
Alte Dorfstraße. Jetzt Termin buchen: www.blutspende.de/termine

Vollsperrung im Bereich „In der Bannweid 1b“ ab 10. November 2025
Wegen Bauarbeiten kommt es im Bereich „In der Bannweid 1b“ in Wald-
kirch-Buchholz im Zeitraum von Montag, 10. November, bis Samstag, 22.
November, zu einer Vollsperrung. Der Fuß- und Radverkehr kommt an der
Baustelle vorbei.
Sperrung „Untere Wagmatten“
Der Wirtschaftsweg „Untere Wagmatten“ wird wegen Bauarbeiten bis
Freitag, 19. Dezember, voll gesperrt. Der angrenzende Geh- und Radweg
wird halbseitig gesperrt werden.
Sperrung der Langen Straße am 11. November
Am Dienstag, 11. November, wird die Lange Straße im Bereich Kreuzung
Freie Straße/Adenauerstraße/Freiburger Straße (ehemalige Post) und
Theodor-Heuss-Straße wegen der Montage der Weihnachtsbeleuchtung
gesperrt. Im Januar wird die Weihnachtsbeleuchtung abgehangen. Auch
dann ist eine Vollsperrung der Langen Straße notwendig.
Sperrungen wegen des Winter Openings und des verkaufsoffenen Sonn-
tags am 15. und 16 November
Wegen des Winter Openings 2025 und des verkaufsoffenen Sonntags
kommt es zu mehreren Sperrungen. Der Marktplatz wird von Samstag, 15.
November, von 14 Uhr, bis Sonntag, 16. November, 20 Uhr gesperrt. Am
Sonntag, 16. November, wird außerdem die Lange Straße zwischen der
Kreuzung Freie Straße/Adenauerstraße/Freiburger Straße (ehemalige
Post) und der Theodor-Heuss-Straßevon 6 bis 22 Uhr gesperrt. Zu teilweise
Sperrungen kommt es am Sonntag, 16. November, von 6 bis 22 Uhr in fol-
genden Straßen: Blumenstraße, Turmstraße, Schusterstraße, Damenstra-
ße, Bismarckstraße und Engelstraße. Der Parkplatz Blumenstraße ist ganz
gesperrt.
Gehwegsperrung an der Hauptstraße in Kollnau
An der Hauptstraße zwischen der Ampel Rathausplatz und der Ampel Hil-
dastraße wird der Gehweg wegen einer Rohrverlegung zum Glasfaserein-
zug bis voraussichtlich Freitag, 7. November, voll gesperrt. Fußgängerin-
nen und Fußgänger werden auf den Gehweg auf der gegenüberliegenden
Seite umgeleitet. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung.
Vollsperrung Grünstraße und Radweg unter Elzbrücke
Der Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Waldkirch baut im Stadtteil Kollnau
einen neuen Regenwasserkanal. Am Montag, 20. Oktober beginnt der letz-
te Bauabschnitt, der bis voraussichtlich Freitag, 19. Dezember dauert. In
dieser Zeit kommt es zu folgenden Einschränkungen im Straßenverkehr:
Vollsperrung der Grünstraße im Abschnitt Grünstraße 3 bis 6 sowie Voll-
sperrung des Verbindungswegs (Radweg) unter der Elzbrücke. Der Rad-
verkehr wird über eine ausgeschilderte Umleitung geführt.
Vollsperrung der Straße Am Kohbach in Waldkirch
Wegen der Aufstellung eines Baukrans wird die Straße Am Kohbach im
Bereich der Hausnummer 7 von Freitag, 22. August, bis voraussichtlich
Samstag, 22. November, voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrende kom-
men an der Sperrstelle vorbei.
Vollsperrung Zufahrt Heimeck
Die Zufahrt zum Heimeck in Waldkirch wird wegen Instandsetzungsarbei-
ten des Banketts von Montag, 13. Oktober, bis Montag, 10. November, ge-
sperrt. Es wird eine Umleitung eingerichtet. Am Abend und nachts ist die
Straße frei.
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Weitere Informationen

Aktuelle Strassensperrungen
und Verkehrsbehinderungen

F08316056-F2025/000129 Ring mit Datum
F08316056-F2025/000130 Handy, XIAOMI
F08316056-F2025/000131 Autoschlüssel, VW, mit gelben Band Skoltech
F08316056-F2025/000132 Autoschlüssel, FIAT mit kurzem Lederband 
F08316056-F2025/000133 Kinderjacke, blau
F08316056-F2025/000134 Tacho für E-Bike

F08316056-F2025/000135 2 Schlüssel, DOM 
und Briefkasten am Blumenstoffband

F08316056-F2025/000136 Einzelschlüssel, Wilka am Ring

F08316056-F2025/000137 2 Schlüssel am Ring mit Anhänger  
„Bader bringt‘s“

F08316056-F2025/000138 Einzelschlüssel am Karabinerhaken 
mit grünem Filzband

F08316056-F2025/000139 Fahrradcomputer, SIGMA
F08316056-F2025/000140 Trekkingrad, MORRISON, blau / grau
F08316056-F2025/000141 Trekkingrad, GUDEREIT, blau
F08316056-F2025/000142 Damenrad, RICHTER, grau / weiß
F08316056-F2025/000143 4 Schlüssel mit braunem Mäppchen
F08316056-F2025/000144 Damenuhr, mit Lederarmband
F08316056-F2025/000145 Rucksack, lindgrün mit Inhalt

F08316056-F2025/000146 2 Schlüssel am Ring mit Anhänger 
„Bader bringt‘s“

F08316056-F2025/000147 Einzelschlüssel, DOM, Fahrradanhänger 
und Badische Zeitunganhänger

F08316056-F2025/000148 Einzelschlüssel, EVVA

Fundverz.-Nr. Beschreibung Fundgegenstand

Fundstücke im Oktober 2025
Fundgegenstände können zu den üblichen Öffnungszeiten im Bür-
gerservice des Rathauses und in den Ortsverwaltungen Kollnau und 
Buchholz abgegeben werden. Falls der/die Eigentümer/in sich nicht 
melden, geht das Eigentum an Fundsachen nach Ablauf von sechs 
Monaten nach Anzeige des Fundes (bei Gegenständen unter zehn 
Euro sofort) auf den/die Finder/in bzw. die Gemeinde über. Nutzen 
Sie auch unsere Online-Suche: alle abgegebenen Fundstücke wer-
den vom Fundbüro dort eingepflegt: https://www.stadt-waldkirch.
de/start/buergerservice/fundsachen.html
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